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Liebe Netzwerkpartnerinnen, 

liebe Netzwerkpartner, 

 

sicherlich haben Sie es bereits am Freitag den Medien entnommen: Ab dem 

01.04.2024 wird der Konsum von Cannabis für Erwachsene in der BRD legal. 

Für den Schutz von Kindern und Jugendlichen gilt: 

(1) Der Erwerb, Besitz und Anbau von Cannabis ist für 

Minderjährige weiterhin verboten. 

Verstoßen Minderjährige gegen dieses Verbot und liegen zeitgleich 

gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls vor, 

so informieren die zuständigen Polizei- und Ordnungsbehörden 

entsprechend das Jugendamt. Dieses hat darauf hinzuwirken, dass 

die jeweiligen Kinder oder Jugendlichen geeignete 

Frühinterventionsmaßnahmen oder vergleichbare Maßnahmen in 

Anspruch nehmen. 

(2) Die Weitergabe von Cannabis an Kinder und Jugendliche wird 

bestraft. 

(3) Handlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb, Besitz und 

Anbau von Cannabis, welche für Erwachsene strafbar sind, sind 

auch für Jugendliche strafbar. 

(4) Der Konsum von Cannabis in der Gegenwart von Minderjährigen 

ist verboten. 

Ebenso ist der Konsum in Sichtweite (100 m) von Schulen, Kinder- 

und Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätzen sowie öffentlich 

zugänglichen Sportstätten nicht erlaubt. 

(5) Kinder und Jugendlichen dürfen keinen Zutritt zu den 

Anbauvereinigungen haben. 

In diesem Zusammenhang: Anbauvereinigungen im Abstand von 

weniger als 200 Metern zum Eingangsbereich von Schulen, Kinder- 

und Jugendeinrichtungen sowie Kinderspielplätzen erhalten keine 

Zulassung. 

(6) Der Anbau von Cannabis ist auch in Privathaushalten möglich. Aber: 

Es sind „geeignete Sicherheitsvorkehrungen“ zu treffen, um 

den Zugriff durch Kinder und Jugendliche zu verhindern. Das 

könne beispielsweise erreicht werden, indem Cannabispflanzen sowie 

geerntetes Haschisch und Marihuana in abschließbaren Schränken 

oder Räumen aufbewahrt werden. 

 

Angela Schaaf 
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Zum Nachlesen: 

➔ FAQ der Bundesregierung zur Legalisierung von Cannabis 

➔ Fragen und Antworten zum Cannabisgesetz des Bundesministeriums für 

Gesundheit 

 

Präventionsangebote der BzgA: 

➔ https://www.drugcom.de/ 

➔ https://www.cannabispraevention.de/ 
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